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Sehr geehrte Bergener Bürgerinnen und Bürger,

zunächst möchte ich Sie über die Schwerpunkte der Gemeinderatssitzung 
am 31.05.2011 informieren.

Die umfangreiche Tagesordnung sah die Beschlussfassung zu über-
planmäßigen Ausgaben für das Vorhaben am Bürgerbegegnungszentrum 
für die Umnutzung von ungenutzten Lagerräumen zum Bauhof vor. Der 
Gemeinderat Bergen beschloss in seiner Sitzung am 31.05.2011 eine 
überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 30 T€ für die Maßnahme am 
Bürgerbegegnungszentrum – Umnutzung zum Bauhof.
Beschluss-Nr.: 8/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 11     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 0
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

Der Gemeinderat hat danach zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde 
Bergen beraten. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt wurden 
umstrukturiert. Detaillierte Angaben können im Gemeindeamt erfragt 
werden. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt sind mit 
einem Gesamtumfang von 215.700 EUR eingestellt. Die Maßnahme 
im Bürgerbegegnungszentrum wurde einnahme- und ausgabeseitig 
eingearbeitet.

Der Gemeinderat befasste sich weiterhin mit der Vergabe Ingenieur- und 
Bauleistungen für das Projekt:
Umnutzung von ungenutzten Lagerräumen zum Bauhof und 
Nutzung der Dachterrasse in Verbindung mit der dörflichen 
Gemeinschaftseinrichtung (ehemaliges Sportheim)

Der Auftrag für die Planungsleistungen wurde auf Grundlage des 
Vertragsangebotes an den Freien Architekten Dipl.-Ing. Harald Radüchel, 
Hauptstr. 1 in 08236 Ellefeld erteilt.

Beschluss-Nr.: 9/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 11     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 0
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

- für das Los 1 – Baumeisterarbeiten
ging der Auftrag zur Ausführung der Arbeiten an den Baubetrieb Jirka 
Zimmer, Sandweg 2 in 08223 Neustadt. Die Auftragssumme beläuft sich 
brutto auf 59.447,47 €.
Beschluss-Nr.: 10/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 8     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 2
wegen Befangenheit nicht stimmberechtigt: 1
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

- für das Los 2 – Dachdeckerarbeiten / Dachterrasse
beschloss der Gemeinderat, den Auftrag der Firma Kreativ Dach GmbH, 
Jocketaer Straße 98 in 08525 Plauen zu erteilen. Die Auftragssumme 
beläuft sich brutto auf 22.885,37 €.
Beschluss-Nr.: 11/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 11     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 0
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

- für das Los 3 – Fliesenlegearbeiten
beschloss der Gemeinderat die Auftragsvergabe an die Firma Lischke & 
Bauer GbR, Lindenstraße 3 in 08248 Klingenthal. Die Auftragssumme 
beläuft sich brutto auf 3.581,48 €.
Beschluss-Nr.: 12/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 11     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 0
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

- für das Los 4 – Tischlerarbeiten
wird der Auftrag zur Ausführung der Arbeiten an die Firma Uwe Grintz, 
Plauensche Str. 59 in 08239 Bergen erteilt. Die Auftragssumme beläuft 
sich brutto auf 9235,83 €.
Beschluss-Nr.: 13/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 9     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 1
wegen Befangenheit nicht stimmberechtigt: 1
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

- für das Los 5 – Heizung/Lüftung/Sanitär und für das Los 6 – 
Elektroinstallation
wurde die Beschlussfassung vertagt

- für das Los 7 – Malerarbeiten
beschloss der Gemeinderat, den Auftrag zur Ausführung der Arbeiten der 
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Firma Mike Ficker, OT Kottengrün, Langer Weg 6 in 08223 Werda zu 
erteilen. Die Auftragssumme beläuft sich brutto auf 3.196,46 €.
Beschluss-Nr.: 14/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 11     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 0
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

- für das Los 8 – Schlosserarbeiten
wurde die Beschlussfassung vertagt

Die Auftragsvergabe erfolgte jeweils an den für die Gemeinde 
wirtschaftlich günstigsten Bieter. Für verschiedene Gewerke wurden von 
ortsansässigen Firmen keine Ausschreibungsunterlagen abgegeben. Sie 
konnten somit nicht berücksichtigt werden.

Als weiterer Punkt stand die Beratung und Beschlussfassung zur 
Erhebung von Betriebskosten für die Nutzung des Jugendclubs Bergen 
auf der Tagesordnung. Dies war im Vorfeld mit den Jugendlichen 
schon abgestimmt worden. Der Gemeinderat Bergen beschloss, dass 
für die Nutzung des Jugendclubs ab dem 01.06.2011 ein monatlicher 
Abschlag für Betriebskosten (Energie und Wasser) in Höhe von 50,00 
€ als Vorauszahlung zu entrichten ist. Ab dem Jahr 2011 werden nach 
Ablauf eines jeden Jahres die tatsächlich angefallenen Betriebskosten für 
Energie und Wasser ermittelt und von diesen 25 % als Betriebskosten 
gegenüber dem Jugendclub Bergen erhoben. Dabei werden die geleisteten 
Vorauszahlungen zur Anrechnung gebracht.
Beschluss-Nr.: 15/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 11     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 0
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 31.05.2011 
weiterhin die 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 01.12.2006, zuletzt geändert am 07.12.2010.
Beschluss-Nr.: 16/2011
Anwesend: 11     Ja-Stimmen: 11     Nein-Stimmen: 0     Enthaltungen: 0
Gemäß § 21 Abs. 3 KomWG sind zwei Sitze im Gemeinderat unbesetzt.

In der Bürgerfragestunde, die am 31.05.2011 ebenfalls auf der 
Tagesordnung stand, konnten die Fragen der Bürger beantwortet werden.
Zum neu gebauten Radweg zwischen Falkenstein und Oelsnitz sind noch 
Verhandlungen mit dem Landratsamt notwendig. Nach abschließender 
Abstimmung wird es eine umfassende Information an die Bürger geben.

Weitere Informationen aus der Gemeinde Bergen
Mit großer Initiative des Dorfclubs Bergen wurde das Kinderfest auf dem 
Sportplatz am 04.06. auch 2011 wieder ein voller Erfolg und wie schon in 
den Vorjahren ein Highlight in Bergen. Allen Helfern und Sponsoren ein 
herzliches Dankeschön.
In Anbetracht der Arbeitskräftesituation in Bergen appellieren 
Bürgermeister und Gemeinderat an die Bürger, zu helfen, die Bereiche 
vor und um Ihre Grundstücke nach Kräften sauber und in Ordnung zu 
halten. 
Hinweis an alle Grundstückseigentümer, deren Grundstücke an 
Gemeindestraßen angrenzen
In nächster Zeit werden die Lichtraumprofile an den Gemeindestraßen 
frei geschnitten. Der Baumschnitt wird von der Gemeinde abtransportiert. 
Bei Rückfragen: Tel. (03 74 63) 8 82 01.

Volkmar Trapp
Bürgermeister

---------------------------------------------------------------------------------------

Satzung zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 01.12.2006

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 

(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.Juni 
2009 (SächsGVBl. S. 323) und § 15 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen 
– SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 
2010 (SächsGVBl. S. 387)hat der Gemeinderat der Gemeinde Bergen in 
seiner Sitzung am 29.11.2010 beschlossen, die Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 01.12.2006 ,zuletzt geändert durch Satzung vom 07.12.2010 wie 
folgt zu ändern:

§ 1 – Änderungsbestimmungen
§ 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Elternbeitrag beträgt
1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG 

für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 155,42 € pro Monat,
2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG 

für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 93,56 € pro Monat,
3. bei der Betreuung als Hortkind gemäß § 1 Abs. 4 SächsKitaG für die 

Betreuungszeit von täglich 6 Stunden 54,74 € pro Monat.“

§ 2 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Bergen, den 31.05.2011

Volkmar Trapp
Bürgermeister   (Siegel)

---------------------------------------------------------------------------------------

Neues aus der Kita „am eNteNteich“

Schon wieder neigt sich ein schönes und spannendes Kindergartenjahr 
dem Ende entgegen. Sechs Kindergartenkinder der Igelgruppe kommen 
am 20.08.2011 in die Grundschule. Zu ihnen gehören: Tim Rode, Carlo 
Böswetter, Mandy Schrecker, Janine Rettig, Lucia Raya Sander und ein 
weiteres Kind. Wir wünschen ihnen einen tollen Start in die Schule und 
viel Spaß am Lernen. Den Hort verlassen Anna-Lena Gruner, Vivien 
Frister, Fanziska Rehfeld, Nino Böswetter und Lucy Werner. Diesen 
Kindern wünschen wir viel Erfolg und Freude in ihren weiterführenden 
Schulen. Doch bevor es soweit ist, gibt es natürlich bei uns noch so 
einiges zu erleben. Die Igelgruppe durfte die Schanze in Klingenthal 
besichtigen. Unter der Führung von Herrn Dunsch erfuhren wir viel 
Interessantes und die Fahrt nach oben und wieder zurück ähnelte einer 
kleinen Achterbahnfahrt, die viele vor Vergnügen laut jubeln ließ.

Unser Kindertagsfest konnten wir dieses Jahr gleich zweimal feiern. Am 
1. Juni hatten wir viel Spaß bei gemeinsamen Spielen in der Turnhalle 
und am 4. Juni fand das große Kinderfest auf dem Sportplatz statt.
Vor Ferienbeginn werden die Schulanfänger noch den Bauernhof von 
Familie Jentsch in Schöneck unsicher machen, aber davon können wir 
sicher in der nächsten Ausgabe mehr berichten.

Wir wünschen allen Lesern eine schöne und erholsame Sommerzeit
Das Team der Kita „Am Ententeich“
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            VeraNstaltuNgsKaleNder

Datum Zeit Veranstalter Veranstaltungsort Veranstaltung

21.07. 19:00 Oldtimerfreunde Bergen-Werda Gaststätte Streuberg Treffen 

18.08. 19:00 Oldtimerfreunde Bergen-Werda Gaststätte Streuberg Treffen 

eNtsorguNgstermiNe Juli/august 2011
04.07.2011 Gelber Sack
06.07.2011 Blaue Tonne 
06.07.2011 Restmülltonne
18.07.2011 Gelber Sack
20.07.2011 Blaue Tonne 
20.07.2011 Restmülltonne
01.08.2011 Gelber Sack
03.08.2011 Blaue Tonne 

03.08.2011 Restmülltonne
15.08.2011 Gelber Sack
17.08.2011 Blaue Tonne 
17.08.2011 Restmülltonne
29.08.2011 Gelber Sack
31.08.2011 Blaue Tonne 
31.08.2011 Restmülltonne

aus der Gemeinderatssitzung vom 16.05.2011
Der Gemeinderat Theuma beschloss die 3. Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die 
Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege 
(Elternbeitragssatzung) vom 28.09.2004, zuletzt geändert am 01.02.2011. 
Die Beiträge für die Betreuung in Krippe, Kindergarten und Hort werden 
aufgrund der höheren Betriebskosten leicht angehoben.
Beschluss-Nr.: 1/23/2011
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend/ 12 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltung

aus der Gemeinderatssitzung vom 06.06.2011
Der Gemeinderat stellte den Verlust der Wählbarkeit nach § 34 Abs. 1 
SächsGemO für den Gemeinderat Herrn Ulrich Zeidler aufgrund seines 
Wohnortwechsels fest. Der Bürgermeister bedankte sich bei Herrn 
Zeidler für seine Arbeit im Gemeinderat Theuma und verabschiedete ihn 
mit einem kleinen Präsent.
Beschluss-Nr.: 2/24/2011
Abstimmungsergebnis: 12 Anwesend/ 12 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltung

Frau Monika Günther rückte damit aus der FDP Fraktion in den 

Gemeinderat nach. Der Bürgermeister begrüßte Frau Günther und 
verpflichtete die neue Gemeinderätin.
Im Anschluss wurde auch die Besetzung des technischen Ausschusses 
der Gemeinde Theuma neu bestimmt. Die Mitglieder des technischen 
Ausschusses sind die Gemeinderäte Lothar Schwenkbier, Frank 
Meinlschmidt, Michael Winkler, Monika Günther, Uwe Riedel und Frank 
Hutschenreuter; Vorsitzender ist Bürgermeister Sven Rondthaler.
Beschluss-Nr.: 3/24/2011
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend/ 13 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltung

Aufhebung des Beschlusses Nr. 1/23/2011 vom 16.05.2011
Der Bürgermeister informierte, dass der Beschluss des Gemeinderates 
vom 16.05.2011 zur 3. Änderung der Elternbeitragssatzung aufzuheben 
ist, da Herr Zeidler in der Sitzung am 16.05.2011 seine Wählbarkeit 
bereits verloren hatte, aber trotzdem mit abstimmte.
Der Gemeinderat hob den Beschluss Nr. 1/23/2011 vom 16.05.2011 mit 
12 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung auf.

Daraufhin rief der Bürgermeister die Beschlussfassung zur 3. Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und weiteren 
Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und 
in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) vom 28.09.2004, zuletzt geändert 
am 01.02.2011 nochmals auf und der Gemeinderat stimmte erneut ab.
Beschluss-Nr.: 4/24/2011
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend/ 12 Ja/ 0 Nein/ 1 Enthaltung

Als nächster Punkt stand die Grundsatzentscheidung zum Vorhaben 
energetische Sanierung der Grundschule (Fördermittelantrag) für den 
Zeitraum 2011 bis 2013 auf der Tagesordnung. Der Gemeinderat hatte 
sich bereits im vorangegangenen nichtöffentlichen Teil ausführlich 
darüber beraten. In der Grundschule Theuma soll der II. Abschnitt zur 
brandschutztechnischen Ertüchtigung komplettiert werden, die Toiletten 

GEMEINDE THEUMA
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KFZ - Meisterbetrieb
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und Fenster inklusive Jalousien sollen erneuert und eine Fassaden- und 
Innendämmung angebracht werden. Bei Gesamtkosten von 890 TEUR 
würden bei einer 75%igen Förderung 560 TEUR Einnahmen aus 
Fördermitteln stehen, sodass die Eigenmittel 330 TEUR betragen würden. 
Die Grundsatzentscheidung des Gemeinderates stellt die Voraussetzung 
für den Fördermittelantrag dar, der über ILEK (Integriertes Ländliches 
Entwicklungskonzept) im Rahmen der Energieeinsparverordnung erfolgen 
soll. Der Antrag auf Förderung bei der SAB war abgelehnt worden. Der 
Bürgermeister betonte: Die Schule, im Mittelpunkt der Gemeinde, sollte 
weiter auf den neusten Stand gebracht werden. Das Dach und der I. 
Bauabschnitt der brandschutztechnischen Ertüchtigung wurden bereits 
realisiert. Wenn nun auch der Rest noch umgesetzt werden kann, würde im 
Ergebnis eine hervorragende Schule stehen. Wirtschaftlich könnte es sich 
die Gemeinde leisten. Auch aus der Mitte des Gemeindrates wurde das 
Vorhaben begrüßt, die Entscheidungen zur Verbesserung der Infrastruktur 
insgesamt und insbesondere an der Grundschule wahrzunehmen auch 
über die Jahre 2011,12 und 13 hinaus.
Beschluss-Nr.: 5/24/2011
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend/ 13 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltung

Beratung und Beschlussfassung zu Bauanträgen
Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen für nach-
folgende Bauvorhaben:
Bauvorhaben: Neubau Doppelcarport
Bauort: Flurstück 554/5 Gemarkung Theuma,
 Mittelweg 4 in 08541 Theuma
Beschluss-Nr.: 6/24/2011
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend/ 13 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltung

Bauvorhaben: Umbau und Umnutzung eines ehemaligen Stickereige-
bäudes zu einem Funktionsgebäude mit Garagen für ein Kleingewerbe 
sowie Nachgenehmigung einer bereits errichteten Garage
Bauort: Flurstück 646 Gemarkung Theuma,
 Gartenstraße 8 in 08541 Theuma
Beschluss-Nr.: 7/24/2011
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend/ 13 Ja/ 0 Nein/ 0 Enthaltung

Zur Nutzung von Räumlichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses durch die 
BI Erdkabel Vogtland e.V. zur Durchführung einer Bürgerversammlung  am 
09.06.2011 wurde der Beschluss gefasst, ein pauschales Nutzungsentgelt 
in Höhe von 50 EUR zu erheben.
Beschluss-Nr.: 8/24/2011
Abstimmungsergebnis: 13 Anwesend/ 11 Ja/ 2 Nein/ 0 Enthaltung

In der Bürgerfragestunde stellte Herr Grünler fest, dass der Ortsplan 
neben dem Bauernmarkt erneuert werden sollte. Außerdem machte er 
auf den Straßenzustand der Bergener Straße aufmerksam, die durch den 
Winter einige Schäden abbekommen hat. Der Bürgermeister sicherte zu, 
dass die Kosten für die Straßenflickung ermittelt werden.

Informationen aus der Gemeinde Theuma
Der neu eingeweihte Radweg zwischen Falkenstein und Oelsnitz, der 
teilweise auch über Theumaer Flur, nicht weit entfernt von der Gaststätte 
Streuberg führt, wird von Radfahrern, Inlineskatern und sonstigen 
Sportbegeisterten rege genutzt. Wir freuen uns, dass der Radweg so gut 
angenommen wird und wünschen allen „Freizeitsportlern“ allzeit gute 
Fahrt. Die Frage der Unterhaltung des Weges ist noch nicht abschließend 
geklärt. Wir werden zu gegebener Zeit darüber informieren.

Sven Rondthaler
Bürgermeister

---------------------------------------------------------------------------------------

S A T Z U N G zur 3. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 28.09.2004
 
Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 

2003 (SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26.Juni 2009 (SächsGVBl. S. 323) und § 15 des Sächsischen 
Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz 
über Kindertageseinrichtungen – SächsKitaG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15.Mai 2009 (SächsGVBl. S. 225) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 
387) hat der Gemeinderat der Gemeinde Theuma in seiner Sitzung 
am 16.05.2011 beschlossen, die Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 28.09.2004, zuletzt geändert durch Satzung vom 01.02.2011 wie 
folgt zu ändern:

§ 1 – Änderungsbestimmungen
§ 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Der Elternbeitrag beträgt
1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG 

für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 158,78 € pro Monat,
2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG 

für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 93,27 € pro Monat,
3. bei der Betreuung als Hortkind gemäß § 1 Abs. 4 SächsKitaG für die 

Betreuungszeit von täglich 6 Stunden 56,51 € pro Monat.“

§ 2 – Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Theuma, den 06.06.2011

Sven Rondthaler   -Siegel-
Bürgermeister

---------------------------------------------------------------------------------------

eiN KiNdergarteNJahr geht zu eNde

... und für uns Erzieher heißt es wieder einmal, Abschied nehmen von 
unseren Schulanfängern.
Vier Jahre sind eine lange Zeit und die Bilder der letzten Jahre holen uns ein: 
Wir haben vor Augen, wie sie mit zwei Jahren klein und knuddelig durch 
unseren Kindergarten getappt sind, wie sie in den Eingewöhnungstagen 
auch manchmal fast im Essteller vor Erschöpfung eingeschlafen sind, wie 
sie ihren ersten „AA“ in den Topf machten, wie sie mit Beißen-Hauen-
Kratzen-Schreien (denn mit der Sprache, das hätte noch nicht so geklappt) 
versucht haben, sich bei den anderen durchzusetzen, wie sie dann Wochen 
und Monate später schon durchs Haus tobten, wie sie getrotzt haben und 
so mancher Trotzkopf uns trotzdem zum Lachen gebracht hat, wie sie 
Roller fahren und klettern gelernt haben, wie sie Freunde fanden und mit 
ihnen spielten, tobten und stritten, wie wir sie getröstet haben, wenn sie 
Kummer hatten ...
und schon stehen sie vor uns, sind sechs Jahre alt - wissen, wen sie mal 
heiraten wollen, wie viele Kinder sie bekommen werden und in welchem 
Beruf sie arbeiten werden. Sie wollen nun endlich in die Schule, denn sie 
sind nun endlich „groß“: Sie tricksen einen aus wo sie nur können, sind 
sprachlich fit, wissen wie man Beschiss macht beim Rausschmeißerspiel, 
kämpfen mit Ehrgeiz beim Sport, können rechnen, zeichnen, Stepptanz, 
Gedichte vortragen und vieles vieles mehr. 
Sie haben eine Menge Freunde und halten zusammen und das ist das 
Wichtigste - meinen wir jedenfalls - denn wenn man sich wohlfühlt, 
sich verstanden fühlt und Freunde hat, kann man sich auch mit Freude in 
der Schule aufs Lernen konzentrieren. Sich gegenseitig akzeptieren wie 
man ist - das fällt unseren Kindern wesentlich leichter als so manchem 
Erwachsenen.
Wir haben viel erlebt mit den Kindern - vor allem auch den normalen 
Alltag mit viel Zeit zum Spielen, Entdecken und Ausprobieren. Wir 
haben uns über Entwicklungsfortschritte gefreut und über manches Kind 
gestaunt, was es schon kann.
Ein Kindergartenjahr geht zu Ende. Besonders auch im Namen unserer 
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Kinder sagen wir „Danke“ für das Vertrauen und die Offenheit unserer 
Eltern - dafür, dass sie uns im Alltag, bei Unternehmungen, bei Oma & 
Opatagen, Sommerfesten oder Arbeitseinsätzen unterstützten ...
Wir sagen „Danke“ auch an Omas und Opas, die in vielen Bereichen des 
Kindergartens geholfen und uns unterstützt haben ...
Wir sagen „Danke“ an Bürgermeister S. Rondthaler, den Ver-
waltungsverband, an Matthias und Gunter, die im Bereich des Gebäudes 
und des Gartens Stück für Stück sehr gute Bedingungen für die Betreuung 
unserer Kinder geschaffen haben ...
Und wir sagen „Danke“ an die Vereine und alle Theumaer für die 
jahrelange Unterstützung bei Festen, für so manche Spende, für unzählige 
Bimmelbahnfahrten und fürs Altpapier sammeln ... 
Na dann! Tschüss und viel Spaß in der Schule wünschen wir und sicher 
auch Sie, liebe Leser, unseren Schulanfängern 2011:
Antonia Baumann, Bjarne Ebert, Tami Bauerfeind, Lilly und Leonie 
Müller, Leni Weidhaas, Oscar Schmidt, Lily Hunger, Georg Stephan, 
Dominik Melzer und Jacob Jäger.

Euer Kindergartenteam Theuma

---------------------------------------------------------------------------------------

Liebe Senioren, wir laden Sie recht herzlich zum

seNioreNtreff

am: Mittwoch, 6. Juli 2011
um: 15.00 Uhr 
ins Sportheim Theuma ein.

15.00 Uhr Programm der Kindergartenkinder
15.20 Uhr Kaffeetrinken
16.00 Uhr Bimmelbahnfahrt durch unser Theuma

Wir freuen uns auf Euch!
Herzlichst Euer Dorf- und Heimatverein

Anmeldungen bitte im Kindergarten unter 88230.

---------------------------------------------------------------------------------------

Wo Küchen-Freunde für Genuss & Kultur sorgen
VogtläNdisches uNterNehmeN ausgezeichNet

THEUMA — Das Theumaer Unternehmen Küchen & Raumgestaltung 
Geipel ist vom Küchenverband „DER KREIS“ im Juni geehrt worden. 
„DER KREIS ausgezeichneter Küchenspezialist“ darf sich der Betrieb 
jetzt nennen. „Denn bei Familie Geipel werden Einmalkunden zu 
Stammkunden“, lobte Kreis-Geschäftsführer Ben Bake das Engagement 
des Vorzeigeunternehmens, das weit über das pure Beraten und Verkaufen 
hinaus gehe.
Zur Kundenbindung gehören etwa der jährliche Weihnachtsmarkt, die 
regelmäßig stattfindenden Kochschulen und verschiedene kulturelle 

Events, wie Buchlesungen. Aber auch die kundenfreundlichen langen 
Öffnungszeiten sowie die sonntäglichen Schautage.
Der Wettbewerb findet einmal jährlich unter den Küchenspezialisten 
der Verbundgruppe DER KREIS statt. Das Küche3000 Küchenstudio 
von Familie Geipel belegte heuer den 2. Platz. DER KREIS ist ein 
europäischer Verbund mittelständischer Küchenspezialisten mit mehr als 
2.500 Mitgliedern.
Das Theumaer Unternehmen gibt es seit 1993, zunächst als Möbelmontage, 
später dann als Küchen & Einrichtungshaus. Zum Angebot im Geschäft 
am Theumaer Weg 34 gehören auch gespannte Zimmerdecken, Fußböden 
sowie ein reichhaltiges Sortiment an Küchenzubehör und Deko-Artikeln, 
die das Wohnen nicht nur in der Küche angenehmer machen sollen.
Für Inhaber Yves Geipel, der dank seiner Ausbildung im Familienbetrieb 
sowie über 10 Jahren Berufserfahrung das Geschäft nach dem Tod von 
Gründer Günter Geipel mit Mutter Steffi und Bruder Daniel an seiner 
Seite weiter führt, ist der Preis Ansporn, die Qualität beizubehalten und 
auszubauen. Denn: Eine Küche soll nicht nur praktischer Arbeitsraum 
sein, sonder auch die Sinne ansprechen, Appetit auf Kochen mit Spaß 
machen, auf das Ausprobieren neuer Rezepte, so seine Überzeugung.

(Foto/Text: Werbeservice Yvonne Geipel)

---------------------------------------------------------------------------------------

Dorf- und Heimatverein 
Theuma und Umgebung e.V.

lädt ein zum:
hammelKegelN 2011

am 27.08.2011 in Theuma auf dem Topfmarkt

---------------------------------------------------------------------------------------

NEU in Oelsnitz! in der Tierarztpraxis Kornelia Jung
Brunnenstraße 2, 08606  Oelsnitz/Vogtl.

Nach telefonischer Vereinbarung
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01.07.2011 Blaue Tonne 
04.07.2011 Restmülltonne
12.07.2011 Gelber Sack
15.07.2011 Blaue Tonne 
18.07.2011 Restmülltonne
26.07.2011 Gelber Sack
29.07.2011 Blaue Tonne 

01.08.2011 Restmülltonne
09.08.2011 Gelber Sack
12.08.2011 Blaue Tonne 
15.08.2011 Restmülltonne
23.08.2011 Gelber Sack
26.08.2011 Blaue Tonne 
29.08.2011 Restmülltonne

            VeraNstaltuNgsKaleNder

Datum Zeit Veranstalter Veranstaltungsort Veranstaltung

08.07. 19:30 Kleintierzuchtverein Theuma u.U.e.V. Sportheim Theuma Sommerstammtisch

11.07. Gemeinde Theuma Ausfahrt zum Brombachsee Nürnberg

05.08. 19:30 Kleintierzuchtverein Theuma u.U.e.V. Gaststätte Streuberg Fachvortrag - Scheckungs- u.
Zeichnungsmuster bei Kaninchen

08.08. Gemeinde Theuma öffentliche Gemeinderatssitzung

13.08. 18:00 DRK-Ortsgruppe Theuma Gasthof "Zum Anker" Gartenfest

27.08. 14:00 ev.-luth. Maria-Magdalenen
Kirchgemeinde Theuma

Kirche Theuma Kirchgemeindefest

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Tirpersdorf,

seit dem Erscheinen des letzten Amtsblattes fand in der Gemeinde 
Tirpersdorf am 09.06.2011 eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt, 
über die wir Sie informieren möchten und die gefassten Beschlüsse 
gekannt geben: 

Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Änderung der Elternbeiträge 
für die Betreuung der Kinder in der Kindertageseinrichtung. Aufgrund 
jährlich steigender Betriebskosten und der gesetzlich vorgegebenen 

Angleichung der Prozentsätze ändern sich die Elternbeiträge, die seit 
2002 gültig waren, wie folgt:

 Bisheriger neuer
 Elternbeitrag Elternbeitrag
Kinderkrippe 
bei 9stündiger Betreuungszeit 138,60 € 147,94 €
Kindergarten
bei 9stündiger Betreuungszeit 77,51 € 81,29 €
Hort
bei 6stündiger Betreuungszeit 45,34 € 47,55 €

Die Elternbeiträge werden im August wirksam werden, den Eltern werden 
neue Beitragsbescheide zugesandt.
 
Beschluss Nr. 06/2011
Der Gemeinderat der Gemeinde Tirpersdorf beschließt die vorliegende 3. 
Änderung der Satzung über die Betreuung von Kindern in kommunalen 
Kindertageseinrichtungen und Kinderkombinationen (Kinderkrippe, 
Kindergarten, Hort) der Gemeinde Tirpersdorf vom 12.09.2002, zuletzt 
geändert am 17.12.2010. 

Gemeindeamt Tirpersdorf Öffnungszeiten:
Hauptstraße 36 Donnerstag 13 - 18 Uhr
08606 Tirpersdorf
 Sprechzeiten Bürgermeister:
Telefon: 037463/88620 Donnerstag 16 - 18 Uhr
Telefax: 037463/83268 oder nach Vereinbarung

e-Mail: gemeinde-tirpersdorf@jaegerswald.de
Internet: www.tirpersdorf.de

GEMEINDE TIRPERSDORF
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Desweiteren standen mehrere Beschlüsse zur Diskussion, die den Um- 
und Anbau an unsere Kindertageseinrichtung betrafen.
Bereits im Jahr 2009 waren für den Anbau an den Kindergarten 363,0 
T€ im Haushaltsplan veranschlagt. Im Haushalt 2010 waren für 
den Umbau 230,6 T€ vorgesehen. Da beide Maßnahmen noch nicht 
abgeschlossen sind, zum Jahresabschluss 2010 ein Haushaltsausgaberest 
von 313,7 T€ gebildet wurde, dieser jedoch nicht ausreichen wird, 
ist eine überplanmäßige Ausgabe notwendig. Die Gründe für die 
Baukostenerhöhungen waren: - das unterschiedliche Niveau der 
Deckenunterseiten sowie der Wandfluchten, - eine vorher nicht bekannte 
Überlaufleitung des benachbarten alten Steinbruchs, die in den uns 
zur Verfügung stehenden Bestandsplänen nicht enthalten war, - die 
Vergrößerung der Terrassenfläche für den Krippenbereich, - allgemeine 
Baupreiserhöhungen seit der Erstellung der Kostenschätzung im Jahr 
2008 sowie zusätzliche Anschaffung von neuen Kinderspielgeräten und 
dessen Fallschutz und eine Erweiterung der Parkplatzfläche.  
Beschluss Nr. 07/2011
Der Gemeinderat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe für den Um- 
und Anbau der Kindertageseinrichtung Tirpersdorf in Höhe von 50 T€. 
Beschluss Nr. 08/2011
Der Gemeinderat beschließt, auf der Grundlage des Vertragsangebotes 
vom 23.05.2011, den Auftrag für die Ingenieurleistungen (Leistungsphase 
5 bis 9, Bauüberwachung, Statik sowie Pläne für Flucht- und 
Rettungswege) zum Umbau der Kindertageseinrichtung „Pusteblume“ 
dem Ingenieurbüro Wolfgang Dölling, Hofer Str. 4 in 08606 Oelsnitz zu 
erteilen. 
Bei anrechenbaren Kosten von 140,0 T€ nach der Kostenberechnung 
beläuft sich das Honorar bei Grundleistungen für Gebäude brutto auf 
19.140,31 €
Beschluss Nr. 09/2011
Der Gemeinderat beschließt, auf der Grundlage des Vertragsangebotes 
vom 23.05.2011, den Auftrag für die Ingenieurleistungen (Leistungsphase 
1 bis 8, Planung und Bauüberwachung) für die Außenanlagen vom An- 
u. Umbau der Kindertageseinrichtung „Pusteblume“ dem Ingenieurbüro 
Wolfgang Dölling in 08606 Oelsnitz zu erteilen. 
Bei anrechenbaren Kosten von 72,5 T€ nach der Kostenberechnung 
beläuft sich das Honorar bei Freianlagen brutto auf 14.782,56 €.
Beschluss Nr. 10/2011
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag zur Lieferung der 
Ausstattungsgegenstände (Möbel, Wickelkommode, Betten, 
Krippenwagen usw.) für den umgebauten Krippenbereich der Firma 
Einrichtungsberatung Lauche, in 08538 Reuth zu erteilen. 
Hierfür wurden im Vorfeld drei Angebote eingeholt, die vorgenannte 
Firma war der für die Gemeinde wirtschaftlich günstigste Bieter. Die 
Auftragssumme beläuft sich brutto auf 16.161,06 €.

Bei den nächsten zwei Beschlüssen geht es einmal um den Verkauf eines 
Flurstückes an den ZWAV, das für die Umbaumaßnahme bzw. Erweiterung 
der Kläranlage in Brotenfeld benötigt wird, beim zweiten Beschluss 
geht es um den Erwerb einer Verkehrsfläche, da beim Vermessen der 
Kreisstraße festgestellt wurde, dass ein kleiner Teil der Gemeindestraße 
auf einem Privatgrundstück liegt.   
Beschluss Nr. 11/2011
Der Gemeinderat beschließt den Verkauf des Flurstückes 192/1 der 
Gemark. Brotenfeld mit einer Größe von 3.236 qm zum Preis von 1,00 
€/qm (Betriebsgelände Kläranlage) an den Zweckverband Wasser und 
Abwasser Vogtland mit Sitz in Plauen, Hammerstr. 28. Der Der Kaufpreis 
beträgt 3.236,00 €.
Beschluss Nr. 12/2011
Der Gemeinderat beschließt den Erwerb des Flurstückes 166/3 
mit einer Größe von 84 qm der Gemark. Altmannsgrün zum Preis 
von 2,40 €/qm. Die Preisbildung basiert auf der Grundlage des 
Verkehrsflächenbereinigungsgesetzes. Der Kaufpreis beträgt insgesamt 
201,60 €. 

Beschluss Nr. 13/2011 – 16/2011
Beratung und Beschlussfassung zum gemeindlichen Einvernehmen
- Neubau Geräteschuppen auf dem Flurstück 53/4 Gem. Lottengrün
- Aufstockung eines Lagergebäudes auf dem Flurstück 190/4 Gem. 

Tirpersdorf

- Anbau einer Überdachung auf dem Flurstück 40/9 Gem. Brotenfeld
- Errichtung Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung auf dem 

Flurstück 764/3 Gem. Tirpersdorf 

Der Gemeinderat befasste sich aufgrund der Änderung im Naturschutzrecht 
mit der Frage, ob unsere geltende Baumschutzsatzung geändert werden 
müsste. Da mit der Neuregelung des Sächsischen Naturschutzgesetzes es 
keiner Genehmigung für das Fällen von
- Bäumen und Sträuchern auf Deichen, Wasserspeichern Talsperren usw.
- Bäume und Hecken in Kleingärten nach Bundeskleingartengesetz
- Obstbäume, Nadelgehölze, Pappeln, Birken, Baumweiden u. 

abgestorbene Bäume auf bebauten Grundstücken
mehr bedarf, sehen die Gemeinderäte keine Veranlassung unsere 
Baumschutzsatzung zu ändern. Außerdem ist in diesem Gesetz festgelegt, 
dass über Anträge innerhalb von 3 Wochen kostenfrei zu entscheiden ist.  
 
Informationen der Gemeinde Tirpersdorf

- Da in letzter Zeit immer wieder nach den Öffnungszeiten des 
Freibades gefragt wurde, informieren wir, dass unser Freibad folgende 
Öffnungszeiten hat: täglich von 12.00 Uhr – 20.30 Uhr 

 in den Schulferien  täglich von 10.00 Uhr – 20.30 Uhr 
 Wir bitten um das Verständnis unserer Badegäste, dass aus 

sicherheitstechnischen Gründen das Freibad außerhalb dieser Zeiten 
abgesperrt wird und die Öffnungszeiten einzuhalten sind.

- Am 27.05.2011 fand die Einweihung des neuen Radweges zwischen 
Oelsnitz u. Falkenstein statt. Da dieser Radweg sehr rege genutzt 
wird, parken sehr viele Pkws in Lottengrün um den Teich. Hier muss 
die Zufahrt für die Löschwasserentnahmestelle gewährleistet werden, 
deshalb wird entsprechende Beschilderung aufgestellt, die das Abstellen 
von Fahrzeugen in diesem Bereich verhindert.

- Wir informieren, dass das Gemeindeamt in der Zeit vom 08.-28. August 
2011 geschlossen ist und keine Sprechstunden des Bürgermeisters 
stattfinden. Bei dringenden Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an 
Frau Funke im Verwaltungsverband Jägerswald.

Reiner Körner
Bürgermeister

---------------------------------------------------------------------------------------

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Betreuung von Kindern 
in kommunalen Kindertageseinrichtungen und Kinderkombinationen 
(Kinderkrippe, Kindergarten, Hort) der Gemeinde Tirpersdorf vom 
12.09.2002

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.Juni 
2009 (SächsGVBl. S. 323) und § 15 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen 
– SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225) hat der Gemeinderat der Gemeinde Tirpersdorf in 
seiner Sitzung am 06.06.2011 beschlossen, die Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 12. 09.2002, zuletzt geändert durch Satzung vom 17.12.2010 wie 
folgt zu ändern:

§ 1 – Änderungsbestimmungen

§ 6 Absatz 2 Punkt 2.1. bis 2.3. wird wie folgt neu gefasst:
„ 2.1. in Kinderkrippen 21% der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten 
je Platz,
 2.2. in Kindergärten 25% der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten 
je Platz,
 2.3. im Hort 25% der zuletzt bekannt gemachten Betriebskosten je 
Platz.“
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§ 2 – Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Tirpersdorf, den 10.06.2011 

Reiner Körner   -Siegel-
Bürgermeister

---------------------------------------------------------------------------------------

heimatVereiN tirpersdorf e.V.
Liebe Heimatfreunde, der untenstehende Veranstaltungs-
kalender 2011 vom Juli bis Dezember informiert über die 
geplanten Aktivitäten des Vereines.

Halbjahres-Veranstaltungskalender 2011
02. Juli Ausfahrt „Sachsenwein & Lössnitzdackel“ 
02. August Sitzung Vorstand u. Beirat
16. August Mitgliederversammlung
26.-28. August Heimatfest
09. September Dankeschönveranstaltung für Helfer des Heimatfestes
20. September Sitzung Vorstand u. Beirat
08. Oktober Vereinsveranstaltung zum Jahresabschluss
01. November Sitzung Vorstand u. Beirat
15. November Mitgliederversammlung
27. November Pyramidenfest
03. Dezember Weihnachtsfeier
10./11. Dezember Wanderung zum Adventsmarkt Brotenfeld

Vorgemerkt
16. August 2011 Mitgliederversammlung (Sportlerheim)
 (s. Aushang)

Heimatfest Tirpersdorf vom 26.08. bis 28.08.2011
„Feiern im schönsten Festzelt des Vogtlandes“
Programmvorschau (Änderungen vorbehalten)
Fr, 26.08. Sie spielen „Dr. Steinreich“
 anschl. Disco für Jung und Alt
 mit Jürgen Teichert
Sa, 27.08. Tirpersdorfer Hähnewettkrähen
 Löschangriff der Feuerwehren
 Gaudi-Wettkampf mit dem Handwagen
 Fußball (SSV Tirpersdorf)
 Sommernachtstanz mit OB live
So, 28.08. Zeltgottesdienst
 BUNTES PROGRAMM
 anschl. Musik mit den Schalmeien
 aus Falkenstein

Sa/So Kinderbelustigung für unsere kleinen Gäste: Bummibahn 
Eislokomotive, Feuerwehr u.vieles mehr. Für Speisen und Getränke ist 
wie immer bestens gesorgt.
Wir heißen Sie herzlich willkommen und wünschen ein unterhaltsames 
Wochenende. (näheres s. Aushang)
www.heimat-tirpersdorf.de
E-Mail:heimatverein@saxonia.net

VeraNstaltuNgeN der 
VereiNe VoN tirpersdorf 
Sommerfest Altmannsgrün Zucht Droßdorf
   16. Juli 2011
Sommerfest u. Fußballturnier SSV
   22. - 24. Juli 2011
Kreisjugendzüchtertreffen Zucht
   12. - 14. August 2011
Heimatfest HV
   26. - 28. August 2011
Kirmestanz FFW
   29. Oktober 2011
Pyramidenfest HV
   27. November 2011
Eröffnung Weihnachtsausstellung HV
   27. November 2011
Museumstag FFW
   27. November 2011
Wanderung zum Adventsmarkt HV
   10. - 11. Dezember 2011
Kleintierschau Altmannsgrün Zucht Droßdorf
   10. - 11. Dezember 2011
Geflügelzuchtausstellung Zucht
   07. - 08. Januar 2012
Tirpersdorfer Faschingsgaudi HV
   11. Februar 2012
Besenbrennen FFW
   30. April 2012
Weitere Hinweise in den vereinseigenen Veranstaltungskalendern bzw. Aushängen

01.07. Blaue Tonne in Schloditz, Obermarxgrün, Juchhöh, 
Droßdorf, Altmannsgrün, Tirpersdorf

08.07. Restmülltonne in Tirpersdorf, Altmannsgrün, Brotenfeld, 
Droßdorf, Juchhöh, Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz

11.07. Gelber Sack (Tirpersdorf, Brotenfeld)
12.07. Blaue Tonne in Brotenfeld, Lottengrün
12.07. Gelber Sack in Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh, 

Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz,
15.07. Blaue Tonne in Schloditz, Obermarxgrün, Juchhöh, 

Droßdorf, Altmannsgrün, Tirpersdorf
22.07. Restmülltonne in Tirpersdorf, Altmannsgrün, Brotenfeld, 

Droßdorf, Juchhöh, Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz
25.07. Gelber Sack (Tirpersdorf, Brotenfeld)
26.07. Blaue Tonne in Brotenfeld, Lottengrün
26.07. Gelber Sack in Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh, 

Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz,
29.07. Blaue Tonne in Schloditz, Obermarxgrün, Juchhöh, 

Droßdorf, Altmannsgrün, Tirpersdorf
05.08. Restmülltonne in Tirpersdorf, Altmannsgrün, Brotenfeld, 

Droßdorf, Juchhöh, Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz
08.08. Gelber Sack (Tirpersdorf, Brotenfeld)
09.08. Blaue Tonne in Brotenfeld, Lottengrün
09.08. Gelber Sack in Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh, 

Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz,
12.08. Blaue Tonne in Schloditz, Obermarxgrün, Juchhöh, 

Droßdorf, Altmannsgrün, Tirpersdorf
19.08. Restmülltonne in Tirpersdorf, Altmannsgrün, Brotenfeld, 

Droßdorf, Juchhöh, Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz
22.08. Gelber Sack (Tirpersdorf, Brotenfeld)
23.08. Blaue Tonne in Brotenfeld, Lottengrün
23.08. Gelber Sack in Altmannsgrün, Droßdorf, Juchhöh, 

Lottengrün, Obermarxgrün, Schloditz,
26.08. Blaue Tonne in Schloditz, Obermarxgrün, Juchhöh, 

Droßdorf, Altmannsgrün, Tirpersdorf
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            VeraNstaltuNgsKaleNder

Datum Zeit Veranstalter Veranstaltungsort Veranstaltung

04.07.
11.07.
18.07.
25.07.

jeweils
15:30

Tischtennisverein 1979 Tirpesdorf e.V. Turnhalle Tirpersdorf Seniorensport, allgemeine Beweglichkeit, ge-
eignet für alle Senioren/innen, Schichtler, Men-
schen ohne Arbeit; Menschen mit Behinderung, 
alle Sportinteressierte

16.07. 19:00 Kleintierzüchterverein
Droßdorf-Juchhöh e.V.

APROHA-Halle,
Altmannsgrün

Sommerfest

01.08.
08.08.
15.08.
22.08.
29.08.

jeweils
15:30

Tischtennisverein 1979 Tirpesdorf e.V. Turnhalle Tirpersdorf Seniorensport, allgemeine Beweglichkeit, ge-
eignet für alle Senioren/innen, Schichtler, Men-
schen ohne Arbeit; Menschen mit Behinderung, 
alle Sportinteressierte

13.08. 19:30 Kleintierzuchtverein
Droßdorf-Juchhöh e.V.

Ausfahrt

26.08.-
28.08

Heimatverein Tirpersdorf e.V. Heimatfest

Rosa-Luxemburg-Straße 6 • 08606 Oelsnitz
Telefon: 037421/704861 • Mobil:0176/61070956

www.Bestattungen-Hannemann.de

Unser Service für Sie:
Erreichbarkeit rund um die Uhr
Individuelle Beratung - auf Wunsch bei Ihnen zu Hause
Erledigung aller Formalitäten
Ein würdevoller Abschied zu überschaubaren Kosten.

Nutzen Sie die Möglichkeit der kostengünstigen
Firmenwerbung in unserem Amtsblatt!

Für eine Anzeige bis zu 1/8 Seite zahlen Sie 27,50 €.
Einzelheiten erfahren Sie in unserer Verwaltung:

Telefon (037463/22612).
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Gemeinderäte trafen sich am 24. Mai im Vereinsheim Kottengrün 
zur Sitzung, um zunächst über den Haushaltplan 2011 mit der im April 
eingearbeiteten Änderung eines Zuschusses beim Bau der Pfarrstraße, 
die jedoch keinen Einfluss auf das Haushaltvolumen insgesamt hat, zu 
beschließen.

Weiterhin stand auf der Tagesordnung eine Entscheidung zur künftigen 
Höhe der Elternbeiträge in unseren Kindertageseinrichtungen ein-
schließlich der Tagespflegestelle. Gesetzlich vorgegeben sind dabei 
bestimmte Prozentsätze an den jährlichen Betriebskosten (BK), die für 
die Betreuung zu erheben sind, die sich wie folgt darstellen:

 Bisheriger Neuer
 Elternbeitrag Elternbeitrag (2011)

Kinderkrippe 143,91 € 156,87 €
bei 9 stündiger Betreuung (20% der (20% der
gesetzlich vorgegeben: 20-23% BK 2006) BK 2010)

Kindergarten 82,57 € 86,88 €
bei 9stündiger Betreuung (25% der (24% der
gesetzlich vorgegeben: 20-30% BK 2006) BK 2010)

Hort 48,11 € 50,83 €
bei 6stündiger Betreuung (25% der (24% der
gesetzlich vorgegeben: 20-30% BK 2006) BK 2010)

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Elternbeiträge in den o.g. 
Beträgen nunmehr zu erheben, zumal die letzte Anpassung im Jahr 2006 
erfolgte und die Betriebskosten jährlich angestiegen sind.
Die geänderten Beitragsbescheide werden den Eltern durch die 
Verwaltung zugestellt, die dann ab August 2011 wirksam werden.

Am 28. Juni fand die letzte Sitzung des Gemeinderates in Werda vor den 
Sommerferien statt, da zu diesem Zeitpunkt bereits Redaktionsschluss für 
unser Amtsblatt war, erfolgt in der nächsten Ausgabe eine Information.

***

Am letzten Wochenende im Juni feierte unsere Partnergemeinde 
Weißdorf ihr traditionsreiches Wiesenfest. Auf Einladung des dortigen 
Bürgermeisters, Herrn Gebhardt, machten sich die Bürgermeisterin und 
einige Gemeinderäte mit ihren Partnern auf den Weg nach Weißdorf, 
um am Sonntag Nachmittag den Festumzug durch den Ort zu begleiten. 
Kurzentschlossen entschieden wir uns vorher noch für eine Stippvisite 
bei der Schäferei von Herrn Ulsamer in Oppenroth, einem Ortsteil von 
Weißdorf. Den Kontakt hatte Gemeinderat Thomas Findeis hergestellt, 
der im Rahmen seiner Tätigkeit beim „Grünen Band“ auf eine langjährige, 
angenehme Zusammenarbeit mit Herrn Ulsamer zurückblickt. So 
erfuhren wir Interessantes über die Schäferei und die nicht immer 
einfachen Arbeitsbedingungen des Schäfers.
Beim Festumzug war wie jedes Jahr das ganze Dorf integriert, ob als 
Mitwirkende oder Zuschauer. Wir fanden, dass dies eine schöne und über 
Jahre gewachsene Tradition geworden ist und wünschen den Weißdorfern 
auch in den kommenden Jahren viel Spaß beim Wiesenfest.

Carmen Funke
Bürgermeisterin

Die Gemeinde Werda trauert um ihren langjährigen ehemaligen 
Bürgermeister und Ehrenbürger, Herrn Siegfried Wolf, der am         
5. Juni 2011 seiner schweren Krankheit erlag.

Während seiner Amtszeit als Bürgermeister der Gemeinde Werda 
hat er sich immer zum Wohle der Gemeinde und seiner Einwohner 
eingesetzt.
Wir werden Siegfried Wolf ein ehrendes Gedenken bewahren.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bekanntmachung der Haushaltssatzung
der Gemeinde Werda für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund von § 74 SächsGemO in der derzeit gültigen Fassung hat 
der Gemeinderat Werda am 24.05.2011 die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2011 beschlossen.
Die Haushaltssatzung 2011 wurde mit Feststellungsbescheid vom 15.06. 
2011 durch das Landratsamt Vogtlandkreis bestätigt.

Haushaltssatzung der Gemeinde Werda für das Haushaltsjahr 2011

GEMEINDE WERDA

Gemeindeamt Werda Öffnungszeiten:
Mittlere Straße 31 Dienstag 8 - 12 Uhr
08223 Werda Donnerstag 14 - 18 Uhr
Telefon: 037463/88232 Freitag 10 - 11 Uhr
Telefax: 037463/22717

e-Mail: gemeinde-werda@jaegerswald.de
Internet: www.werda-vogtland.de

Sprechzeit Bürgermeister: Dienstag 17 - 18 Uhr

Gemeindeamt Kottengrün Sprechzeit Bürgermeister:
Telefon: 037463/88295 Dienstag 16 - 17 Uhr
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§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je 1.547.250,00 €
 davon im Verwaltungshaushalt 1.319.000,00 €
            im Vermögenshaushalt 228.250,00 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen 
 Kreditaufnahmen 0,00 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €

§ 2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 
für die Gemeindekasse auf 250.000,00 €
für die Sonderkasse auf 0,00 €

§ 3
Die Hebesätze werden festgesetzt auf
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 290 v.H.
 (Grundsteuer A)
b) für die Grundstücke 400 v.H.
 (Grundsteuer B) 
2. für die Gewerbesteuer 380 v.H.

§ 4
Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2011 in Kraft.

Werda, den 23.06.2011

Funke    - Siegel -
Bürgermeisterin

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2011 in der Zeit vom 

Dienstag, dem 05.07.2011 bis Dienstag, dem 12.07.2011
während der üblichen Öffnungszeiten des Verwaltungsverbandes, 
Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf

Montag 9.00 – 11.00 Uhr
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr
Freitag 7.00 – 11.30 Uhr

zur Einsichtnahme ausliegt.

---------------------------------------------------------------------------------------

Satzung zur 2. Änderung der Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege der 
Gemeinde Werda vom 28.07.2009

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003 
(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.Juni 
2009 (SächsGVBl. S. 323) und § 15 des Sächsischen Gesetzes zur Förderung 
von Kindern in Tageseinrichtungen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen 
– SächsKitaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.Mai 2009 
(SächsGVBl. S. 225) hat der Gemeinderat der Gemeinde Werda in seiner 
Sitzung am 24.05.2011 beschlossen, die Satzung über die Erhebung von 
Elternbeiträgen und weiteren Entgelten für die Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (Elternbeitragssatzung) 
vom 28.07.2009, zuletzt geändert am 15.12.2010 wie folgt zu ändern:

§ 1 – Änderungsbestimmungen
§ 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

(2) Der Elternbeitrag beträgt
1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG 

für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 156,87 € pro Monat,
2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG 

für die Betreuungszeit von täglich 9 Stunden 86,88 € pro Monat,
3. bei der Betreuung als Hortkind gemäß § 1 Abs. 4 SächsKitaG für die 

Betreuungszeit von täglich 6 Stunden 50,83 € pro Monat.

§ 2 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

Werda, den 25.05.2011

Carmen Funke   - Siegel -
Bürgermeisterin

---------------------------------------------------------------------------------------

Satzung der Gemeinde Werda über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe (Bekannt-
machungssatzung) vom 28.06.2011

Auf Grund § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom  18. März 2003 
(SächsGVBl. S. 55, ber. 159), zuletzt geändert 26. Juni 2009 (SächsGVBl. 
S. 323) und § 6 der Verordnung des SMI über die Form kommunaler 
Bekanntmachungen (KomBekVO) vom 19.12.1997 (SächsGVBl. S. 19) 
in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Werda  
am 28.06.2011 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 – Öffentliche Bekanntmachung
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Werda erfolgen, 

soweit keine besonderen gesetzlichen Bestimmungen bestehen, 
durch Einrücken im „Amtsblatt der Gemeinden Bergen, Theuma, 
Tirpersdorf, Werda und des Verwaltungsverbandes Jägerswald“.

 Als Tag der Bekanntmachung gilt der Erscheinungstag des 
„Amtsblattes der Gemeinden Bergen, Theuma, Tirpersdorf, Werda 
und des Verwaltungsverbandes Jägerswald“.

(2) Der Tag der Veröffentlichung ist auf dem Original der jeweiligen 
Bekanntmachung urkundlich zu vermerken.

(3) Gleiches gilt für die gesetzlich geforderte ortsübliche Bekannt-
machung.

§ 2 – Ersatzbekanntmachung
Sind Pläne oder zeichnerische Darstellungen, insbesondere Karten, 
Bestandteile einer Satzung, so kann die öffentliche Bekanntmachung 
dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie zur kostenlosen Einsicht 
durch jedermann während der Sprechzeiten des Verwaltungsverbandes 
„Jägerswald“, Sekretariat, Hauptstraße 41, 08606 Tirpersdorf, mindestens 
aber wöchentlich 20 Stunden, für die Dauer von mindestens zwei Wochen 
niedergelegt werden. Hierauf muss in der Satzung oder Verordnung 
hingewiesen werden. Der wesentliche Inhalt der niedergelegten Teile 
muss in Worten umschrieben werden.

§ 3 – Ortsübliche Bekanntgabe
(1) Die in gesetzlichen Vorschriften vorgesehene ortsübliche Bekanntgabe 

erfolgt, sofern bundes- oder landesrechtlich nichts anderes bestimmt 
ist, durch Anschlag an den nachstehenden Verkündungstafeln:
1. Ortsteil Werda: Mittlere Straße, zwischen Buswartehalle und 

Gasthaus „Zur Sonne“
2. Ortsteil Kottengrün: Hauptstraße, am Gerätehaus der FFW 

Kottengrün
 Der Anschlag erfolgt in vollem Wortlaut während der Dauer von 

mindestens 3 Tagen.
(2) Die Dauer der Veröffentlichung ist auf dem Original der jeweiligen 

Bekanntmachung urkundlich zu vermerken.

§ 4 – Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Bekanntmachungssatzung vom 25.02.2002, 

zuletzt geändert durch Satzung vom 15.09.2003 außer Kraft.

Werda, den  29.06.2011

Carmen Funke
Bürgermeisterin
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO 
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. die Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 21 Abs. 3 SächsKomZG 

i.V.m. § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem 

Verwaltungsverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

---------------------------------------------------------------------------------------

Neues aus uNsereN KiNdereiNrichtuNgeN

Auch in diesem Jahr waren unsere Waldwichtel wieder als Kräuter-
detektive unterwegs. Gemeinsam mit unserer Kräuterfrau Claudia fanden 
wir alle Kräuter wieder, die wir im vergangenen Jahr kennen lernten.

Es war ein toller Tag, bei dem uns dieses Mal sogar drei liebe Hunde 
begleitet durften. Am Ende unserer Wanderung kochten wir gemeinsam 
mit unserer Kräuterfrau den leckersten Tee, den wir je getrunken haben.

Vielen Dank dafür!

Im Kindergarten angekommen pressten wir gleich einige der gefundenen 
Kräuter, um uns ein eigenes Kräuterbüchlein anzulegen. Sogar Husten-
bonbons haben wir selbst hergestellt! Die sind wirklich lecker und das ist 
unser geheimes Waldwichtelrezept:

Spitzwegerichbonbons
Zutaten: 100g frische Spitzwegerichblätter, ¼ l Wasser, 260g Zucker, 
10g Butter, ½ TL gemahlener Anis
Die Spitzwegerichblätter waschen, trocken tupfen, klein schneiden und 
in einem Topf 30 Minuten mit Wasser leicht köcheln lassen. Danach 
abseihen und ausdrücken. Daraus ergibt sich ca. 1/8 l Saft. Unter Rühren 
mit Zucker, Butter und Anis noch einmal aufkochen und anschließend 
bei geringer Hitze ca. 30 Minuten weiterkochen. Die dabei entstandene 
dickflüssige Masse auf ein geöltes Backblech gießen. Vor dem Erstarren 
in Bonbonform schneiden und in Cellophan wickeln.

Bis bald!
Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens „Werdaer Waldwichtel“

Herzlichen Glückwunsch zum 
Kindertag hieß es auch bei 
uns am 1. Juni. Leider zeigte 
sich das Wetter alles andere 
als kinderfreundlich. So trafen 
wir uns in der Turnhalle bei 
lustigen Spielen. Ein Eis sollte 
uns das schlechte Wetter ein 
wenig versüßen. Als wir zurück 
in unsere Zimmer kamen, 

überraschte uns Clown Robby mit einer bunten Zaubershow. Er zauberte 
echte Kaninchen und Tauben aus seinem Hut und wir konnten sogar 
mitzaubern. Es geschah so allerhand Merkwürdiges und alle waren der 
Meinung: „Das war toll!“, vor allem als sich dann die Täubchen auf so 
mancher Kinderhand niederließen. Es war ein toller Vormittag, der allen 
Kindern viel Spaß gemacht hat.

***

Die Eimbergzwerge in Kottengrün wurden zum Kindertag kleine 
Piraten. Obwohl es das Wetter nicht gut meinte, ließen wir uns die gute 

Laune nicht verderben. Schließlich hatten wir viele tolle Sachen für das 
Piratenfest vorbereitet. Im Vorfeld erfuhren wir viel über das Leben 
der Seeräuber, bastelten Piratenhüte und Fernrohre. Voller Aufregung 
sind wir dann in See gestochen und erbeuteten Goldtaler. Anschließend 
entdeckten die Seeräuber eine Insel, auf der ein Schatz versteckt war. Und 
tatsächlich fanden wir eine Schatzkiste gefüllt mit Gold. Die Beute wurde 
unter allen kleinen Piraten aufgeteilt und wir waren reich.

Es war ein aufregender Vormittag und unser Fest war viel zu schnell zu 
Ende.

***

Wasser marsch hieß es am 14. Juni. Die Feuerwehrmänner Marcel und 
Frank erklärten uns wie wichtig die Arbeit der Feuerwehr ist und zeigten 
und erklärten uns ihr Feuerwehrauto. Zu unserer großen Freude durften 
wir Wasser spritzen und eine Runde mit dem roten Flitzer durch das 
Dorf fahren. Wir möchten uns recht herzlich bei der FFW Kottengrün 
bedanken.
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uNser schulfest am 28. mai 2011 war super

Das schöne sonnige Wetter war natürlich für unser Schulfest bestellt und 
so konnte unsere Schulleiterin Frau Weller viele Gäste begrüßen. Mit 
einem Geschenk für die Schule begrüßte uns auch unsere Bürgermeisterin 
Frau Funke. Zahlreiche Attraktionen waren für Jung und Alt, Groß und 
Klein vorbereitet und wurden den ganzen Nachmittag gern angenommen. 
wie z.B. die Bastelstraße, Kinderschminken, Spiel und Spaß mit der 
Feuerwehr, Fahrten mit der „Bummibahn“ und eine Hüpfburg. Die 
Viertklässler boten allerhand Gegenstände in einem kleinen Flohmarkt 
an, deren Erlös für ihre Abschlussfahrt gut gebraucht wird. Aber erst 
mal gab es ein buntes Programm, dargeboten von unseren Schülern, die 
mit Liedern und mitreißenden musikalischen Tanzeinlagen schon ganz 
profimäßig aufgeführt wurden. Ein herzliches Dankeschön neben unseren 
auftretenden Schülern auch ihren Lehrern, die dieses Programm mit den 
Kindern einstudiert und choreographiert haben.
Für Stimmung und atemberaubende Darbietungen sorgten ebenfalls 
der „Cheerleaderverein Obervogtland“, die extra für unser Schulfest 
noch einmal ihre Programm zeigten, mit dem sie zu den Deutschen 
Meisterschaften einen beachtenswerten 14. Platz erreichten. Natürlich 

gab es auch für das leibliche Wohl allerhand Köstliches. In der 
Kaffeestube konnten sich die Gäste Kuchen und Torten, die fleißige 
Muttis der Klassen 3 und 4 gebacken hatten, schmecken lassen. Eis, 
Popkorn, verschiedene kalte Getränke, leckere Würstchen und köstliche 
Fischsemmeln waren ebenfalls sehr begehrt. Allen fleißigen Helfern, 
den Gemeindemitarbeitern, Lehrern, den Kameraden der FFW Werda, 
den Muttis, Vatis und allen, die in irgendeiner Weise am Gelingen 
unseres Festes beteiligt waren, sagen wir ein herzliches Dankeschön! 
Ebenfalls danken möchten wir dem Kirchenvorstand, der uns wieder das 
Kirchengelände für unser Fest zur Verfügung stellte.
Nicht zuletzt sagen wir folgenden Firmen und Familien herzlichen 
Dank, die uns durch Spenden bei der Vorbereitung und Durchführung 
unterstützt haben: 

•	 Fa.	Thomas	Herold	Baugeschäft	Schöneck/Werda
•	 Zahnarztpraxis	Dr.	Fischer	Werda
•	 Fam.	Mirko	Köhn,	Kottengrün	
•	 Fa.	Ficker	Heizung-Sanitär-Dach	Werda
•	 Fa.	Elektrotechnik	Ebert	Grünbach
•	 H.-J.	Müller	Transporte	Werda
•	 Hardy	Bernhardt	Versicherungsbüro	Kottengrün
•	 Forstunternehmen	Pöhler	Kottengrün
•	 Klempner-	u.	Installateur-GmbH	Oelsnitz	
•	 Reisebüro	Annette	Bernhardt	Kottengrün
•	 Fa.	Carsten	Vogel	Zimmerei	Werda
•	 Fa.	Dreßel	Fahrzeugaufbereitung	Kottengrün
•	 Fa.	Strobel	Bedachungs	GmbH	Werda
•	 Fa.	Holger	Pollack	Hydraulikservice	Oelsnitz
•	 Blumenladen	Liane	Reinhold	Werda
•	 Bäckerei	Kay	Mussack	Klingenthal/Werda
•	 Bäckerei	Jahnsmüller	Werda
•	 Fleischerei	Wetzstein	Werda
•	 Heike	Müller	Getränkehandel	Kottengrün	
•	 Fa.	Maler	–	Ausbau-	und	Anstrich	GmbH	Oelsnitz	
•	 Fam.	Stucke	Tirpersdorf

eNtsorguNgstermiNe Juli/august 2011
01.07.2011 Blaue Tonne
04.07.2011 Gelber Sack
05.07.2011 Restmülltonne
15.07.2011 Blaue Tonne
18.07.2011 Gelber Sack
19.07.2011 Restmülltonne
29.07.2011 Blaue Tonne
01.08.2011 Gelber Sack

02.08.2011 Restmülltonne
12.08.2011 Blaue Tonne
15.08.2011 Gelber Sack
16.08.2011 Restmülltonne
26.08.2011 Blaue Tonne
29.08.2011 Gelber Sack
30.08.2011 Restmülltonne

Ihr Dachdeckerinnungsbetrieb mit über 65 Jahren 
Erfahrung bei Neubau und Sanierung

Bernd Strobel Bedachungs GmbH

Mittlere Straße 29 Tel.:  03 74 63 / 8 83 56
08223 Werda Fax:  03 74 63 / 8 91 60

--------------------------------------------------------
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eiNweihuNg des radweges zwischeN
oelsNitz uNd falKeNsteiN eNtlaNg des 

ehemaligeN BahNdammes am 27. mai 2011

Auf Einladung des Landrates, Herrn Dr. Lenk erfolgte am Nachmittag 
des 27. Mai 2011 die offizielle Einweihung des Radweges zwischen 
Oelsnitz und Falkenstein.
Die ca. 22 km lange Strecke durch die idyllische vogtländische Landschaft 
wurde in einer Breite von 2,50 m mit Asphalt überzogen und erfreut 
sich als familienfreundliche Radroute bereits seit ihrer Fertigstellung 
größter Beliebtheit. So folgten auch an diesem Nachmittag zahlreiche 
Radler, neben den Vertretern aus Politik und Wirtschaft der Einladung 
des Landrates.
Für unseren Verband bot sich damit natürlich die Gelegenheit, touristisch 

auf unsere Gemeinden aufmerksam zu 
machen. An der Gemarkungsgrenze 
zwischen dem Stadtgebiet Oelsnitz 
und der Gemeinde Tirpersdorf 
begrüßte die Verbandsvorsitzende, 
Frau Funke die Radfahrer nicht nur 
durch einen Willkommensgruß im 
Jägerswald sondern auch mit einem 
eigens für diesen Anlass hergestellten 
„Jägerswaldtropfen“. 

Zum Zwischenstopp mit einem Radlerimbiss lud dann der Bürgermeister 
von Tirpersdorf, Herr Körner, unterstützt von den Mitarbeitern der 
Verwaltung, am ehemaligen Bahnhof in Lottengrün. Hier konnte man 
sich auf Kosten der Gemeinde mit Getränken und einem kleinen Snack 
für den weiteren Weg, der durch die herrlichen Wälder vorbei am 

VERWALTUNGSVERBAND JÄGERSWALD

Anschrift
Hauptstraße 41, 08606 Tirpersdorf
Tel.: 037463/226-0, Fax: 037463/22620

Öffnungszeiten
Montag 09.00 - 11.00 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 16.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 - 12.00 Uhr u. 14.00 - 18.00 Uhr
Freitag 7.00 - 11.30 Uhr

e-Mail-Adressen:
Verbandsvors.:  funke@jaegerswald.de 
Sekretariat:  kontakt@jaegerswald.de
Meldeamt:     ema@jaegerswald.de
Gewerbe:       gebhardt@jaegerswald.de
Bauamt:         blank@jaegerswald.de
Kämmerei:     goldhahn@jaegerswald.de

Internet:
www.jaegerswald.de

Nutzen Sie die Möglichkeit der kostengünstigen
Firmenwerbung in unserem Amtsblatt!

Für eine Anzeige bis zu 1/8 Seite zahlen Sie 27,50 €.
Einzelheiten erfahren Sie in unserer Verwaltung:

Telefon (037463/22612).
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Streuberg, übers Viadukt an der Werdaer Straße und schließlich zum 
einstigen Bahnhof in Bergen führte, stärken.
In Bergen hatten sich sowohl die Initiatoren für den Erhalt der Brücke 
mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen zum Empfang der Gäste 
eingefunden, als auch das Hotel/Landhaus Marienstein zum Boxenstopp 
eingeladen. Hier fanden sich aus Bergen und der Nachbarschaft zahlreiche 
Interessierte auch ohne Rad ein. Es war nahezu Volksfeststimmung zu 
spüren, die lediglich dadurch getrübt wurde, dass der Landrat zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr unter den Radlern weilte, da er bereits zum nächsten 
Termin geeilt war.

Gut gestärkt machten sich die Radfahrer nun zur letzten Etappe nach 
Falkenstein auf, wo sie vom dortigen Bürgermeister, Herrn Rauchalles 
begrüßt wurden.
An dieser Stelle danke ich allen Helfern aus Verwaltung und Gemeinde, 
die zum gelungenen Empfang der Radler mit ihrem Einsatz beigetragen 
haben sowie der Firma Nutzfahrzeugservice Reiher, die uns finanzielle 
Unterstützung gewährte.

Carmen Funke 
Verbandsvorsitzende

---------------------------------------------------------------------------------------

Öffentliche Grundsteuerfestsetzung für die Gemeinden Bergen, 
Theuma, Tirpersdorf und Werda für das Kalenderjahr 2011

Durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des 
Grundsteuergesetzes (GrStG) in der Fassung des Art. 1 des Gesetzes zur 
Reform des Grundsteuerrechts vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), 
geändert durch Gesetz vom 14. Dezember 1976 (BGBl. S. 3341), durch 
den Einigungsvertrag vom 31. August 1990 i. V. mit dem Gesetz vom 23. 
September 1990 (BGBl. II S. 885, 986) durch Gesetz vom 13. September 
1993 (BGBl. I S. 1569), vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378), vom 
14. September 1994 (BGBl. I. S. 2325), vom 29. Oktober 1997 (BGBl. I 
S. 2590), vom 19. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3836), vom 22. Dezember 
1999 (BGBl. I S. 2601), vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1790), 
vom 21. Juni 2005 (BGBl. I S. 1818), vom 01. September 2005 (BGBl. 
I S. 2676) wird die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2011 in der zuletzt 
veranlagten Höhe festgesetzt. 
Mit dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung dieser Steuerfestsetzung 
treten für die Steuerpflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie 
wenn ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen 
wäre. Die Steuerfestsetzung kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat, die mit dem Tag der Bekanntmachung zu laufen beginnt, durch 
Widerspruch beim Verwaltungsverband Jägerswald, Hauptstraße 41, 
08606 Tirpersdorf angefochten werden. Die Frist wird auch gewahrt, 
wenn der Widerspruch im Landratsamt des Vogtlandkreises, Neundorfer 
Str. 94/96, 08523 Plauen als Widerspruchsbehörde eingelegt wird.
Die Grundsteuer für das Jahr 2011 wird mit den in den zuletzt erteilten 
Grundsteuerabgabebescheiden festgesetzten Vierteljahresbeträgen je-
weils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November (§ 28 Abs. 
1 GrStG) fällig. Kleinbeträge werden wie folgt fällig:

1. am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn Euro 
nicht übersteigt;

2. am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahresbetrags, 
wenn dieser dreißig Euro nicht übersteigt (§ 28 Abs. 2 GrStG).

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 3 GrStG 
Gebrauch gemacht haben, wird die Grundsteuer für das Jahr 2011 in 
einem Betrag am 1. Juli 2011 fällig.
Sollten die Grundsteuerhebesätze geändert werden, oder ändern sich die 
Besteuerungsgrundlagen (Grundsteuermessbeträge), werden gem. § 27 
Abs. 2 GrStG Änderungsbescheide erteilt.
Diese öffentliche Bekanntmachung gilt auch für Grundsteuern, die im 
Grundsteueranmeldeverfahren erhoben werden. (Hinweis: Steueran-
meldungen haben die gleiche Rechtswirkung wie Steuerfestsetzungen 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung.) 
Auf die Abgabe von erneuten Steueranmeldungen für die Grundsteuer 
wird nur verzichtet, soweit in den Besteuerungsgrundlagen seit der 
letzten Abgabe der Steueranmeldung keine Änderung eingetreten ist.
Auf die Verpflichtung, jede Änderung bezüglich der Wohnfläche oder 
der Ausstattung, die sich auch auf die Steuer auswirkt, der Gemeinde 
mitzuteilen, wird an dieser Stelle ausdrücklich verwiesen.

Tirpersdorf, den 27. Juni 2011

Funke
Verbandsvorsitzende

---------------------------------------------------------------------------------------

Informationen aus der Verwaltung

1. Einwohnermeldeamt
Am 1. Juli 2011 treten die Regelungen des Wehrrechtsänderungsgesetzes 
(WehrRÄndG 2011) in Kraft. Mit dem Gesetz wird ein wesentlicher 
Teil der Wehrrechtsreform umgesetzt, welcher die Abschaffung der 
allgemeinen Wehrpflicht und gleichzeitig die Fortentwicklung eines 
freiwilligen Wehrdienstes beinhaltet.
Mit der Neureglung des § 58 WPflG werden die Meldebehörden 
verpflichtet, dem Bundesamt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März 
Daten von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu übermitteln, 
die im nächsten Jahr volljährig werden. Die Datenerhebung dient dazu, 
Adressen zu erhalten, um potenziellen Rekruten Informationsmaterial 
über die Streitkräfte zukommen zu lassen. Für das Jahr 2011 erfolgt die 
Datenübermittlung im Oktober 2011.
Gegen die Weitergabe der Daten an das Bundesamt für Wehrverwaltung 
wird den Betroffenen ein Widerspruchsrecht eingeräumt. Der Widerspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Verwaltungsverband Jägerswald, 
Einwohnermeldeamt, Hauptstr. 41, 08606 Tirpersdorf, einzulegen.

2. Bauamt
An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der „Anbau an die 
Kindertagesstätte Pusteblume“ in der Gemeinde Tirpersdorf mit einer 
Förderung nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) sowie einer 
Kofinanzierung durch den Freistaat Sachsen fertiggestellt wurde.

Funke
Verbandsvorsitzende

---------------------------------------------------------------------------------------

ENERGIEWENDE

Der Vorstand des Netzwerks für Energie-Effizienz Vogtland e.V. hielt 
am 06.06.2011 im NUZ Oberlauterbach seine turnusgemäße Sitzung ab. 
Die Anwesenden begrüßten die am gleichen Tag vom Bundeskabinett 
beschlossenen 36 Eckpunkte sowie zehn zugehörige Gesetzesentwürfe zur 
zukünftigen Energieversorgung Deutschlands – kurz ENERGIEWENDE 
genannt. Der NEEV hat es sich zur Aufgabe gestellt, interessierte Bürger 
und Unternehmen über die Umsetzung der anstehenden hochgesteckten 
Ziele zu informieren und zu unterstützen.

Detaillierte Informationen und kostenlose Beratungen erhalten Sie hier:
info@neev.nuz-vogtland.de
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ferieNaNgeBote im walderleBNisgarteN eich
Langeweile in den Ferien? Nicht bei uns!

Der Forstbezirk Plauen bietet ein abwechslungsreiches Ferienprogramm 
für Familien und Urlauber im Walderlebnisgarten Eich. Bei 
Holzstapelspiel, Fußtastpfad, Memory, Waldparfümerie und vielen 
anderen Spielen können alle, die Freude an der Natur haben, den Wald 
mit allen Sinnen erleben. Unsere Besucher erfahren im Blockhaus und in 
der Umgebung Wissenswertes vom Wald mit seinen Pflanzen und Tieren.

Das Ferienprogramm wird veranstaltet am:
Dienstag, den 26. Juli 2011 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Treffpunkt: Walderlebnisgarten Eich in 08233 Treuen/ OT Eich

Er befindet sich zwischen Treuen und Lengenfeld an der Treuener Straße, 
Ortseingang links von Treuen in Richtung Lengenfeld fahrend.
Bei Interesse melden Sie sich bitte an im Staatsbetrieb Sachsenforst, 
Forstbezirk Plauen. Verantwortlich ist Frau Bimberg: Telefon (0 37 41) 
104811 oder 104800.

Weiterhin sind in den Ferien Gruppenanmeldungen für Hortgruppen, 
Ferienfreizeiten, Wandervereine und für alle anderen interessierten 
Besucher möglich.

---------------------------------------------------------------------------------------

„Erfurter Erklärung“ des Deutschen Forstwirtschaftsrates (DFWR) 
Stellungnahme des Sächsischen Waldbesitzerverbandes

Mit der „Erfurter Erklärung“ fordert der Deutsche Forstwirtschaftsrat 
im Rahmen seiner Mitgliederversammlung in Erfurt am 21.06.2011 
neue Strategien für die deutsche Forstwirtschaft und eine entsprechende 
Kurskorrektur bei der Umsetzung der Waldstrategie 2020.

Der Sächsische Waldbesitzerverband e.V. (SWBV) als Mitglied 
des DFWR begrüßt die einstimmige Positionierung der deutschen 
Forstwirtschaft gegen eine pauschale und fachlich nicht begründetet 
Stilllegung von Waldflächen und die damit verbundene Einschränkung 
der naturnahen und nachhaltigen Holzproduktion. Pauschale 
Forderungen nach Stilllegungen müssen begründet durch den bereiten 
politischen und gesellschaftlichen Konsens, welcher im Zuge der 
angestrebten Energiewende entstanden ist, klar abgelehnt werden. Holz 
als nachwachsender Rohstoff wird von der sächsischen Forstwirtschaft 
nachhaltig und unter Berücksichtigung der Belage des Naturschutzes 
bereitgestellt. Forstwirtschaft ist ein wichtiger Motor bei der Erhaltung 
und Entwicklung des ländlichen Raumes.

Entgegen der Argumentation des Naturschutzes führt Forstwirtschaft 
nicht zu einer Beeinträchtigung unsererWälder sondern vielmehr zur 
einer Erhöhung der Holzvorräte, zu einer Mehrung der Waldfläche 
und durch unterschiedlicheWaldstrukturen zu einer Erhöhung der 
Biodiversität. Unverständlich ist in diesem Zusammenhang, dass der 
Naturschutz auf der einen Seite Flächenstilllegungen fordert, dies wird 
mit dem Schutz der natürlichen Entwicklung begründet, auf der anderen 
Seite aber mit hohem finanziellen Aufwand potenzielleWaldflächen 
freihält und dadurch einer natürlichen Entwicklung entgegenwirkt. 
Diesen Zielkonflikt sollte der Naturschutz auflösen und berücksichtigen, 
dass die sächsische Forstwirtschaft parallel zur Bewirtschaftung der 
Wälder Anforderungen des Naturschutzes in Naturschutz, FFH- und 
Vogelschutzgebieten erfüllt.

Es kann nicht Wildnis und natürliche Entwicklung gefordert werden 
und gleichzeitig anthropogene durch Bewirtschaftung entstandene 
Biodiversität konserviert werden.

Das Erfolgsmodell einer nachhaltigen Forstwirtschaft in Sachsen, ist 
nicht in Frage zu stellen. Vielmehr sollte die über Generationen erfolgte 
verantwortungsvolle Forstwirtschaft, welche erst zum Erhalt der jetzt als 
schützenswert angesehenenWälder geführt hat, angemessen durch die 
Gesellschaft honoriert werden.


